
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

schon vor ein paar Jahren gab es die Idee, den Bau günstiger Miet-

wohnungen mit einer Sonderabschreibung zu fördern. Damals 

scheiterte das Gesetz noch am politischen Widerstand im Bundes-

rat. Inzwischen ist der Handlungsbedarf jedoch so groß, dass die 

Sonderabschreibung nun auch ohne Mietobergrenzen und andere 

zusätzliche Einschränkungen verabschiedet wurde. Weitere The-

men in dieser Ausgabe sind der Betriebsausgabenabzug für Ge-

schenke und das neue Reisekostenrecht. Hier ist die Übersicht: 
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Steueraufkommen von Rentnern hat sich seit 2005 verdoppelt  ....... 2 

Umsatzsteuerpflicht von platzierungsabhängigen Preisgeldern  ....... 5 
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SSTTEEUUEERRTTEERRMMIINNEE  99  ––  1111//22001199  

 Sep Okt  Nov 

Umsatzsteuer mtl. 10. 10. 11. 

Umsatzsteuer viertelj. - 10. - 

Lohnsteuer 10. 10. 11. 

Einkommensteuer 10. - - 

Körperschaftsteuer 10. - - 

Vergnügungsteuer 10. 10. 11. 

Schonfrist für Zahlungen 

zu obigen Steuern 
13. 14. 14. 

Gewerbesteuer - - 15. 

Grundsteuer - - 15. 

Schonfrist für Zahlungen 

zur Gewerbe-/Grundst. 
- - 18. 

SV-Beitragsnachweis 24. 25.* 26. 

Fälligkeit der SV-Beiträge 26. 29.* 28. 

* Vorverlegung um je einen Tag, wenn der 31. Okto-

ber im Bundesland der Einzugsstelle ein Feiertag ist 

 

 

AAUUFF  DDEENN  PPUUNNKKTT  

»Sparsamkeit ist eine Methode, 

sein Geld auszugeben, ohne das ge-

ringste Vergnügen daran zu haben.« 

Robert Lembke 

 

»Der Bürger liebt sein Finanzamt 

mit der gleichen Leidenschaft wie 

der Metzger den Vegetarier« 

Peter Gillies 
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Sonderabschreibung für Mietwohnungsneubau 

Der Bau günstiger Mietwohnungen wird mit einer befristeten 
Sonderabschreibung von bis zu 5 % pro Jahr gefördert. 

An der angespannten Lage auf dem deutschen Wohnungsmarkt hat 

sich in den letzten Jahren wenig geändert. Vor allem in Großstäd-

ten fehlen Wohnungen. Schon in der letzten Legislaturperiode hat-

te die Große Koalition daher eine steuerliche Förderung für den 

Neubau von günstigen Mietwohnungen geplant, die jedoch am Wi-

derstand der SPD scheiterte. Letztes Jahr wurde der Plan dann 

wieder aufgegriffen, nachdem das Konzept diesmal im Koalitions-

vertrag verankert war, und der Bundestag hat im vergangenen No-

vember die Einführung einer befristeten steuerlichen Förderung 

des Mietwohnungsneubaus beschlossen. 

Im Vergleich zum ersten Anlauf sind die Abschreibungssätze bei 

der Neuauflage niedriger ausgefallen. Dafür ist keine Beschränkung 

auf ausgewiesene Fördergebiete mehr vorgesehen. Auf die Forde-

rung nach einer Mietobergrenze für die geförderten Wohnungen 

ging die Regierung jedoch nicht ein. Dies war wohl der ausschlag-

gebende Grund dafür, dass der Bundesrat die Beschlussfassung 

über das Gesetz im November 

ohne Begründung von der Ta-

gesordnung genommen hat. 

Ohne dessen Zustimmung 

konnte das Gesetz jedoch 

nicht in Kraft treten. 

Im Juni wurde das Gesetzge-

bungsverfahren dann endlich 

abgeschlossen, nachdem der 

Bundesrat die Abstimmung auf Antrag von Bayern wieder auf die 

Tagesordnung gesetzt hat. Weil das Verfahren länger als geplant 

gedauert hat und an den im Gesetz enthaltenen Fristen nichts 

mehr geändert wurde, tritt die Förderung nun quasi rückwirkend in 

Kraft. Welche Randbedingungen für die Förderung im Einzelnen 

vorgesehen sind, haben wir hier für Sie zusammengefasst. 

 Neubau: Eine Sonderabschreibung ist nur möglich, wenn die 

Immobilie neu hergestellt oder als Neubau angeschafft oder 

Wohnraum durch Aufstockung oder Anbau eines bestehenden 

Gebäudes hergestellt wird. Ein Gebäude gilt als neu, wenn es 

bis zum Ende des Jahres der Fertigstellung angeschafft wird. Als 

Anreiz für eine zügige Investitionsentscheidung ist die Sonder-

abschreibung zudem auf Gebäude beschränkt, für die der Bau-

antrag oder die Bauanzeige zwischen dem 1. September 2018 

und dem 31. Dezember 2021 gestellt wird. Auch bei der An-

schaffung eines neuen Gebäudes kommt es auf das Datum des 

Bauantrages an. Der Zeitpunkt der Fertigstellung spielt dagegen 

keine Rolle. Allerdings kann die Sonderabschreibung erstmals im 

Jahr der Fertigstellung bzw. Anschaffung erfolgen. 

 Randbedingungen: Die Abschreibung ist nicht auf Gebäude im 

Inland beschränkt. Geförderte Wohnungen können auch in ei-

nem anderen EU-Staat entstehen. Das ist zwar nicht der Zweck 

des Gesetzes, aber ein notwendiges Zugeständnis, damit die 

Förderung konform mit dem EU-Recht ist. Umgekehrt wurde im 

Gesetz klargestellt, dass Wohnungen nicht gefördert werden, 

wenn sie nur zur vorübergehenden Beherbergung genutzt wer-

den (Ferienwohnungen etc.). Außerdem sind Wohnungen laut 

der Gesetzesbegründung nur dann begünstigt, wenn die Miete 

mindestens 66 % der ortsüblichen Miete beträgt. 

KKUURRZZ  NNOOTTIIEERRTT  

Steueraufkommen von Rentnern 
hat sich seit 2005 verdoppelt 

Das Steueraufkommen von Steuerzahlern 

mit Renteneinkünften hat sich von 2005 

bis 2014 mehr als verdoppelt. Wie die 

Bundesregierung auf eine Anfrage aus 

dem Bundestag mitteilt, zahlten die 

Rentner im Jahr 2005 rund 16 Mrd. Euro 

an Einkommensteuer und Solidaritätszu-

schlag. Bis 2014 stieg dieser Wert auf 

rund 33 Mrd. Euro. Die Zahl der Steuerfäl-

le mit Renteneinkünften wuchs in diesem 

Zeitraum von rund 5,1 auf 7,8 Millionen. 

Dagegen stieg die Zahl aller Rentenbezie-

her in derselben Zeit nur von 20,0 auf 

20,6 Millionen Personen. 

 

Über 35 Millionen Neubewer-
tungen durch Grundsteuerreform 

Während die Umsetzung der vom Bundes-

verfassungsgericht geforderten Grund-

steuerreform langsam Fortschritte macht, 

hat die Bundesregierung bereits konkrete 

Zahlen zum damit verbundenen Aufwand. 

Laut der Antwort auf eine Anfrage aus 

dem Bundestag müssen für die Umsetzung 

der Grundsteuerreform rund 30,9 Millio-

nen wirtschaftliche Einheiten des allge-

meinen Grundvermögens neu bewertet 

werden. Dazu kommen 4,4 Millionen wei-

tere wirtschaftliche Einheiten im Bereich 

Land- und Forstwirtschaft sowie rund eine 

Million Fälle, in denen aufgrund der An-

wendung der Ersatzbemessungsgrundlage 

kein Einheitswert vorliegt. 

 

Zwischenbilanz zur 
Betriebsrentenreform 

Bisher gibt es in den deutschen Tarifver-

trägen noch keine Vereinbarungen zu Be-

triebsrenten, die sich auf reine Beitrags-

zusagen beziehungsweise entsprechende 

Sozialpartnermodelle festlegen. Zu die-

sem Ergebnis kommt die Bundesregierung 

in ihrer Antwort auf die Frage des Bun-

destags nach einer Zwischenbilanz des 

seit Januar 2018 gültigen Betriebsrenten-

stärkungsgesetzes, in denen erstmals Be-

triebsrentenmodelle mit reiner Beitrags-

zusage statt mit einer garantierten Ren-

tenhöhe eingeführt wurden. Ziel der Re-

form war es, die Verbreitung von Be-

triebsrenten insbesondere in kleineren 

Unternehmen zu fördern. Wie die Regie-

rung weiter mitteilt, verfügten 2018 rund 

55 % der sozialversicherungspflichtig Be-

schäftigten über Anwartschaften aus einer 

betrieblichen Altersversorgung. 
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 Sonderabschreibung: Die Sonderabschreibung beträgt im Jahr 

der Anschaffung oder Herstellung und in den folgenden drei 

Jahren bis zu 5 %. Zusammen mit der regulären Abschreibung 

können somit innerhalb des Förderzeitraums insgesamt bis zu 

28 % der begünstigten Anschaffungs- oder Herstellungskosten 

von maximal 2.000 Euro je Quadratmeter steuerlich berücksich-

tigt werden. Für den Teil der Baukosten über dieser Grenze 

kommt dagegen nur die normale Abschreibung in Frage. 

 Baukostenlimit: Wohnungen mit hohem Standard bedürfen nach 

Ansicht der Regierung keiner staatlichen Förderung und werden 

vollständig von der Förderung ausgeschlossen. Die Förderung 

setzt daher die Einhaltung einer Baukostenobergrenze von 3.000 

Euro je Quadratmeter Wohnfläche voraus, wovon maximal 2.000 

Euro je Quadratmeter Wohnfläche gefördert werden. Die Bun-

desregierung hat allerdings bereits vor dem Bundesratsbeschluss 

zugesagt, die Baukostenobergrenze in Regionen mit angespann-

ter Wohnungslage zeitnah auf 3.500 Euro je Quadratmeter an-

zuheben. Fallen höhere 

Anschaffungs- oder Her-

stellungskosten an, fällt 

die Förderung ohne jeden 

Ermessensspielraum kom-

plett weg. Das gilt auch 

bei einer späteren Über-

schreitung der Obergren-

ze durch nachträgliche 

Anschaffungs- oder Her-

stellungskosten in den drei Jahren nach der Anschaffung oder 

Herstellung. Entsprechend sollte schon bei der Planung ein Puf-

fer für nachträgliche Kosten vorgesehen werden. Die Obergren-

zen gelten ausschließlich für das Gebäude selbst. Grundstück 

und Außenanlagen bleiben beim Baukostenlimit und bei der 

Sonderabschreibung unberücksichtigt. 

 Zweckbindung: Die begünstigten Flächen müssen mindestens 10 

Jahre nach Fertigstellung der Vermietung zu Wohnzwecken die-

nen. Die Einhaltung der zehnjährigen Zweckbindung muss der 

Immobilienbesitzer nachweisen, und zwar auch dann, wenn das 

Gebäude innerhalb der 10-Jahres-Frist veräußert wird. Ein Ver-

stoß führt zur rückwirkenden Streichung der Sonderabschrei-

bung. Außerdem sind nur die Kosten begünstigt, die anteilig auf 

die Wohnfläche entfallen. Betrieblich oder anderweitig genutz-

te Gebäudeteile sind von der Förderung ausgeschlossen. Ge-

mischt genutzte Räumlichkeiten sind entweder in vollem Um-

fang den Wohnzwecken oder betrieblichen bzw. beruflichen 

Zwecken zuzuordnen, abhängig davon, welche Nutzung über-

wiegt. Aus Vereinfachungsgründen gilt auch das häusliche Ar-

beitszimmer eines Mieters als Wohnraum. 

 Festsetzungsverjährung: Um die Rückforderung der Steuerer-

leichterung und die dazu notwendige Änderung bereits be-

standskräftiger Steuerbescheide im Fall des Verstoßes gegen die 

Zweckbindung oder einer nachträglichen Überschreitung des 

Baukostenlimits zu ermöglichen, sieht das Gesetz eine Anlauf-

hemmung für die Festsetzungsverjährung für die Jahre vor, in 

denen die Sonderabschreibung in Anspruch genommen wird. Die 

Festsetzungsverjährung für diese Jahre wird jedoch nicht – wie 

ursprünglich geplant – generell um 10 Jahre aufgeschoben, son-

dern orientiert sich am Eintritt des schädlichen Ereignisses. 

Tritt dieses bereits vor Ablauf der 10-Jahres-Frist ein, beginnt 

somit auch die Festsetzungsverjährung entsprechend früher. 

Vermachung eines Kaufrechts löst 
Grunderwerbsteuerpflicht aus 

Für Immobilien, die Teil einer Erbschaft 

oder Schenkung sind, fällt bei der Über-

tragung auf den neuen Eigentümer keine 

Grunderwerbsteuer an. Hat der Erblasser 

im Testament einem der Bedachten dage-

gen nur per Vermächtnis das Kaufrecht 

einer zum Nachlass gehörenden Immobilie 

zugesprochen, unterliegt der Kaufvertrag 

der Grunderwerbsteuer. Der Bundesfi-

nanzhof sieht in diesem Fall keinen Grund 

für eine Steuerbefreiung nach den Rege-

lungen für Erwerbe von Todes wegen. 

Rechtsgrund des Übereignungsanspruchs 

für die Immobilie ist der mit dem Erben 

geschlossene Kaufvertrag und nicht das 

Vermächtnis des Erblassers. Ob ein Ver-

mächtnis einen direkten Anspruch auf 

Übereignung oder nur ein Recht auf Ab-

schluss eines Kaufvertrags gewährt, ist im 

Einzelfall zu ermitteln. 

 

Nachträgliche Anschaffungskosten 
und Eigenkapitalersatzrecht 

Durch das MoMiG wurde das Eigenkapital-

ersatzrecht dereguliert. Deshalb hat der 

Bundesfinanzhof entschieden, dass die 

Grundlage für die Berücksichtigung von 

eigenkapitalersetzenden Finanzierungshil-

fen (Darlehen oder Bürgschaften) des Ge-

sellschafters als nachträgliche Anschaf-

fungskosten entfallen ist. Aus Gründen 

des Vertrauensschutzes gilt die neue 

Rechtsprechung jedoch nur für Finanzie-

rungshilfen, die ab der Veröffentlichung 

des Urteils am 27. September 2017 geleis-

tet wurden oder ab diesem Tag eigenkapi-

talersetzend geworden sind. Die Finanz-

verwaltung hat nun diese Rechtsprechung 

einschließlich der Vertrauensschutzrege-

lung übernommen. Als nachträgliche An-

schaffungskosten gelten nur noch Auf-

wendungen, die nach handelsrechtlichen 

Grundsätzen zu einer offenen und ver-

deckten Einlage in das Kapital der Gesell-

schaft führen. Hierzu zählen insbesondere 

Nachschüsse und sonstige Zuzahlungen, 

beispielsweise Einzahlungen in die Kapi-

talrücklage, Barzuschüsse oder der Ver-

zicht auf eine werthaltige Forderung. 

Aufwendungen aus Fremdkapitalhilfen wie 

der Ausfall eines Darlehens oder eine 

Bürgschaftsregressforderung führen hin-

gegen grundsätzlich nicht mehr zu nach-

träglichen Anschaffungskosten der Gesell-

schaftsanteile. Anderes sieht es nur dann 

aus, wenn die vom Gesellschafter gewähr-

te Fremdkapitalhilfe aufgrund vertragli-

cher Abreden (Rangrücktritt etc.) mit ei-

ner Einlage in das Gesellschaftsvermögen 

wirtschaftlich vergleichbar ist. 
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 Befristung: Neben der Beschränkung auf Bauanträge zwischen 

dem 1. September 2018 und dem 31. Dezember 2021 kann die 

Sonderabschreibung letztmalig im Jahr 2026 in Anspruch ge-

nommen werden. Um die volle Sonderabschreibung zu nutzen, 

muss der Wohnraum also spätestens 2023 fertiggestellt sein. 

 Fördergelder: Die Sonderabschreibung kann nicht in Anspruch 

genommen werden, wenn das Gebäude unmittelbar mit Mitteln 

aus öffentlichen Haushalten gefördert wurde. Außerdem wird 

die Sonderabschreibung nur gewährt, soweit die EU-rechtlichen 

Voraussetzungen zu De-minimis-Beihilfen eingehalten sind. Ins-

besondere darf dazu der Gesamtbetrag der einem einzigen Un-

ternehmen gewährten De-minimis-Beihilfe in einem Zeitraum 

von drei Veranlagungszeiträumen 200.000 Euro nicht überstei-

gen. Bei dieser Höchstgrenze sind auch andere an das Unter-

nehmen gewährte De-minimis-Beihilfen gleich welcher Art und 

Zielsetzung zu berücksichtigen.  

 

Betriebsausgabenabzug bei Geschenken 

Für bestimmte Sachzuwendungen gelten Ausnahmen von der 
Beschränkung des Betriebsausgabenabzugs für Geschenke. 

Seit ihrer Einführung sorgt die Beschränkung des Betriebsausga-

benabzugs für Geschenke immer wieder für Unsicherheiten, wie 

bestimmte Geschenke, Prämien und sonstige Sachzuwendungen 

beim Betriebsausgabenabzug zu behandeln sind. Die Oberfinanzdi-

rektion Frankfurt hat nun die Sicht der Finanzverwaltung in Bezug 

auf bestimmte Kategorien von Sachzuwendungen zusammengefasst. 

 Aufmerksamkeiten: Sachzuwendungen des Arbeitgebers bis zu 

einem Wert von 60 Euro, die auch im gesellschaftlichen Verkehr 

aus Anlass eines besonderen persönlichen Ereignisses üblicher-

weise ausgetauscht werden, gehören als bloße Aufmerksamkei-

ten nicht zum Arbeitslohn. Bei solchen Aufmerksamkeiten han-

delt es sich jedoch um Geschenke im Sinn der Abzugsbeschrän-

kung. Allerdings sieht das Gesetz ausdrücklich eine Ausnahme 

für Aufmerksamkeiten an 

Arbeitnehmer vor und lässt 

für diese grundsätzlich ei-

nen unbegrenzten Be-

triebsausgabenabzug zu. 

 Gewinnspiele & Prämien: 

Die Abzugsfähigkeit von 

Aufwendungen für Gewin-

ne aus Verlosungen, Preis-

ausschreiben und sonstigen Gewinnspielen richtet sich nach den 

allgemeinen Grundsätzen. Danach gelten Preise anlässlich eines 

Preisausschreibens oder einer Verlosung nicht als Geschenke. 

Prämien aus Kundenwerbungsprogrammen und Vertragsneuab-

schlüssen können Geschenke, aber auch Bestandteil einer Ge-

genleistung und damit eine unbeschränkt abziehbare Betriebs-

ausgabe sein. Entscheidend ist, ob die Prämie als Entgelt für ei-

ne bestimmte Gegenleistung des Empfängers anzusehen ist. 

 Werbeartikel: Streuwerbeartikel sind Gegenstände, auf denen 

der Name oder die Firmenbezeichnung des Schenkers oder ein 

sonstiger Werbehinweis angebracht ist (Kugelschreiber, Kalen-

der, Stofftaschen, Einkaufschips etc.). Für die Frage des Be-

triebsausgabenabzugs ist unabhängig vom Wert der Werbearti-

kel im Einzelfall zu prüfen, ob es sich bei dem zugewandten 

Übertragung thesaurierter 
Gewinne auf eine Stiftung 

Thesaurierte Gewinne werden bei der 

Einkommensteuer auf Antrag mit einem 

günstigeren Steuersatz besteuert. Aller-

dings erfolgt im Fall der Betriebsaufgabe, 

Umwandlung oder in bestimmten anderen 

Fällen eine Nachversteuerung der begüns-

tigten Gewinne. Der Bundesfinanzhof hat 

nun jedoch klargestellt, dass die unent-

geltliche Übertragung eines Mitunter-

nehmeranteils auf eine Stiftung entgegen 

der Auffassung des Fiskus kein Tatbestand 

ist, der eine Nachversteuerung auslöst. 

 

Missbräuchliches Bondstripping 

Beim sogenannten Bondstripping werden 

nach dem Kauf einer verzinslichen Anlei-

he die Zinscoupons vom Anleihemantel 

getrennt, wodurch aus der Anleihe zwei 

eigenständige Wirtschaftsgüter werden, 

auf die die Anschaffungskosten aufzutei-

len sind. Diese können dann separat von-

einander veräußert werden. Eine Gestal-

tung, bei der das Bondstripping allein 

dem Zweck dient, den Unterschied zwi-

schen dem Abgeltungsteuersatz und dem 

individuellen Einkommensteuersatz steu-

ermindernd auszunutzen, ist jedoch laut 

dem Finanzgericht Düsseldorf ein Miss-

brauch von Gestaltungsmöglichkeiten. 

 

Ausnahme bei der Zugangsfiktion 
für Briefe mit Verwaltungsakten 

Steuerbescheide und andere amtliche 

Schreiben (Verwaltungsakte) gelten laut 

der Abgabenordnung drei Tage nach der 

Aufgabe zur Post als zugestellt, es sei 

denn, sie sind nachweislich nicht oder 

verspätet zugestellt worden. Die Berech-

nung von Einspruchs- und Klagefristen 

richtet sich daher fast immer nach dieser 

dreitägigen Zugangsfiktion. Die gesetzli-

che Regelung stützt sich darauf, dass die 

Deutsche Post AG Briefe im Regelfall am 

nächsten Werktag zustellt. Doch der Bun-

desfinanzhof und das Finanzgericht Müns-

ter haben entschieden, dass die gesetzli-

che Regel nicht ohne Ausnahme gilt: 

Wenn die Behörde einen privaten Post-

dienstleister beauftragt hat, der seiner-

seits den Brief zur Zustellung an die Deut-

sche Post AG als Subunternehmer weiter-

reicht, muss die Behörde nachweisen 

können, dass aufgrund der betrieblichen 

Abläufe trotzdem von einer Zustellung in-

nerhalb von drei Tagen auszugehen ist. Im 

Streitfall hatte das Gericht die Klagefrist 

um einen Tag verlängert, weil eine ver-

längerte Laufzeit durch Sortierprozesse 

nicht ausgeschlossen werden konnte. 
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Gegenstand um ein Geschenk oder um Werbeaufwand handelt. 

Soweit die Zuwendung individualisiert ist oder an einen be-

stimmten Empfängerkreis verteilt wird, handelt es sich um Ge-

schenke, die der Abzugsbeschränkung unterliegen. Sind diese 

Voraussetzungen dagegen für solche Werbeartikel nicht erfüllt, 

weil beispielsweise im Rahmen von Ausstellungen und Messen 

eine Verteilung an eine Vielzahl von unbekannten Empfängern 

erfolgt, kann regelmäßig von Werbeaufwand ausgegangen wer-

den, der zu einem unbegrenzten Betriebsausgabenabzug führt. 

Gleiches gilt für Warenmuster und Warenproben.  

 

Neues Reisekostenrecht bestätigt 

In mehreren Urteilen hat der Bundesfinanzhof das neue Reise-
kostenrecht mit seinen teils negativen Folgen für nicht ortsfest 
eingesetzte Arbeitnehmer bestätigt. 

Seit 2014 gilt das neue steuerliche Reisekostenrecht, das in vielen 

Bereichen eine Verbesserung oder zumindest eine Vereinfachung 

für Arbeitgeber und Arbeitnehmer mit sich brachte. Weniger er-

freulich war die Neuregelung dagegen für nicht ortsfest eingesetz-

te Arbeitnehmer und Beamte, die nun deutlich häufiger für den 

Weg zur Arbeit nur noch die Entfernungspauschale ansetzen kön-

nen statt den Weg steuerlich als Dienstreise zu behandeln. 

Mit insgesamt fünf Urteilen hat der Bundesfinanzhof das neue Rei-

sekostenrecht jedoch als verfassungsgemäß bestätigt. Der Gesetz-

geber habe sein Regelungsermessen nicht überschritten, meinen 

die Richter, da sich Arbeitnehmer auch bei nicht ortsfesten Tätig-

keiten in unterschiedlicher Weise auf die immer gleichen Wege 

einstellen und so auf eine Minderung der Wegekosten hinwirken 

könnten. In allen Fällen ging es um die Frage, ob für den Weg zwi-

schen Wohnung und Arbeits-

ort die Abzugsbeschränkung 

durch die Entfernungspau-

schale greift und ob die Pau-

schalen für Verpflegungs-

mehraufwendungen zur An-

wendung kommen oder nicht. 

Das alte Recht sah die Ent-

fernungspauschale nur für 

den Weg zur „regelmäßigen Arbeitsstätte“ vor. Dagegen gilt die 

Entfernungspauschale nun für die Fahrt zur „ersten Tätigkeitsstät-

te“. Während sich die regelmäßige Arbeitsstätte aber nach dem 

qualitativen Schwerpunkt der Tätigkeit des Arbeitnehmers richtete, 

bestimmt sich die erste Tätigkeitsstelle anhand der arbeitsvertrag-

lichen oder dienstrechtlichen Zuordnung durch den Arbeitgeber. 

Zu dieser Regelung hat der Bundesfinanzhof festgestellt, dass die 

arbeitsrechtliche Zuordnung durch den Arbeitgeber außerhalb des 

Arbeitsvertrags erfolgen kann. Die Zuordnung ist auch mündlich 

oder sogar konkludent möglich. Erforderlich, aber auch ausrei-

chend ist, dass der Arbeitnehmer am Ort der Zuordnung zumindest 

eine geringfügige Tätigkeit ausübt, die er dem Arbeitgeber schul-

det und die zu dem von ihm ausgeübten Beruf gehört. Auf den 

qualitativen Schwerpunkt der Tätigkeit kommt es nicht mehr an. 

Diese Feststellung ist umso gravierender, als dass die Richter 

ebenfalls erklärt haben, dass eine solche mündliche oder konklu-

dente Zuordnung unabhängig davon wirksam ist, ob sich der Ar-

beitgeber der steuerlichen Folgen für den Arbeitnehmer bewusst 

Ermäßigter Steuersatz für 
Inklusionsbetriebe 

Der Umsatzsteuer-Anwendungserlass sieht 

für Inklusionsbetriebe zur Beschäftigung 

schwerbehinderter Menschen bestimmte 

Kriterien vor, anhand derer zu prüfen ist, 

ob diese Einrichtungen in erster Linie der 

Erzielung von zusätzlichen Einnahmen 

dienen. Das Bundesfinanzministerium hat 

nun durch eine Änderung des Anwen-

dungserlasses den Kreis der in diesem Zu-

sammenhang zu berücksichtigenden Be-

schäftigten eines Inklusionsbetriebs auf 

psychisch kranke Personen ausgedehnt. 

 

Umsatzsteuerpflicht von platzie-
rungsabhängigen Preisgeldern 

Die Teilnahme an einem Wettbewerb ist 

nur dann eine umsatzsteuerpflichtige 

Dienstleistung gegen Entgelt, wenn der 

Veranstalter eine von der Platzierung un-

abhängige Vergütung zahlt (z.B. Antritts-

geld oder platzierungsunabhängiges Preis-

geld). Eine Staffelung des Preisgelds oder 

der Vergütung ist also steuerlich unschäd-

lich, da platzierungsabhängige Preisgelder 

kein Entgelt für die Teilnahme am Wett-

bewerb darstellen, weil sie nicht für die 

Teilnahme gezahlt werden, sondern für 

die Erzielung eines bestimmten Wettbe-

werbsergebnisses. Mit dieser Regelung hat 

der Fiskus die Rechtsprechung des Bun-

desfinanzhofs in den Umsatzsteuer-An-

wendungserlass übernommen. 

 

Steuerermäßigung für 
gewerbliche Einkünfte 

Für gewerbliche Einkünfte gibt es einen 

„Nachlass“ auf die Einkommensteuer, um 

die Belastung dieser Einkünfte mit Ge-

werbesteuer zu kompensieren. Zu dieser 

Steuerermäßigung gab es in den letzten 

Jahren mehrfach Verfahren um die Frage, 

wie genau die Berechnung vorzunehmen 

ist, wenn ein Unternehmer an mehreren 

Betrieben beteiligt ist oder sein Betrieb 

Beteiligungen an einer weiteren Gesell-

schaft hält. Diese Fragen sind sowohl im 

Hinblick auf die Begrenzung der Ermäßi-

gung auf die tatsächlich gezahlte Gewer-

besteuer als auch auf die Frage der Ver-

rechnung von Gewinnen und Verlusten re-

levant. Das Bundesfinanzministerium hat 

nun die Rechtsprechung des Bundesfi-

nanzhofs, dass die Berechnungen grund-

sätzlich betriebsbezogen durchzuführen 

sind, auch bei mehrstöckigen Gesellschaf-

ten, in seine Verwaltungsanweisung auf-

genommen. Die Änderung ist ab 2020 all-

gemein anzuwenden, auf Antrag des 

Steuerzahlers auch auf frühere Jahre. 
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ist. Auch muss die Zuordnungsentscheidung entgegen der Auffas-

sung der Finanzverwaltung nicht dokumentiert werden. Gibt es 

daher keine schriftliche Festlegung zum Vorteil des Arbeitnehmers, 

kann das Finanzamt auch auf eine konkludente Zuordnung zu ei-

nem regelmäßig aufgesuchten Ausgangspunkt für die nicht ortsfes-

te Tätigkeit schließen. 

Deutlich wird das am Fall eines Polizisten, der arbeitstäglich zu-

nächst seine Dienststelle aufsucht und von dort seinen Einsatz- und 

Streifendienst antritt. Die Tätigkeiten in der Dienststelle be-

schränkten sich im Wesentlichen auf die Vor- und Nachbereitung 

des Einsatz- und Streifendienstes. Er ging davon aus, dass keine 

erste Tätigkeitsstätte vorliege, da er schwerpunktmäßig im Au-

ßendienst tätig ist. Das Finanzamt berücksichtigte die Fahrtkosten 

zur Dienststelle jedoch lediglich in Höhe der Entfernungspauschale 

und lehnte Verpflegungsmehraufwand komplett ab. 

Vor Gericht hatte der Polizist keinen Erfolg, weil aufgrund der 

Schreibarbeiten und Dienstantrittsbesprechungen in der Dienst-

stelle eine Zuordnung zu dieser als erster Tätigkeitsstätte anzu-

nehmen sei. Auch Kläger aus anderen Berufen scheiterten mit ih-

rer Klage beim Bundesfinanzhof, darunter eine Pilotin, deren erste 

Tätigkeitsstätte jetzt der Flughafen ist, sowie ein Hafenarbeiter, 

der auf einem großräumigen Hafengelände an unterschiedlichen 

Orten zum Einsatz kommt. 

Schließlich hat der Bundesfinanzhof auch über die Zuordnung bei 

befristeten Arbeitsverhältnissen entschieden. Eine erste Tätig-

keitsstätte liegt in solchen Fällen dann vor, wenn der Arbeitneh-

mer für die Dauer der befristeten Tätigkeit an einer ortsfesten be-

trieblichen Einrichtung tätig werden soll. Erfolgt während der Be-

fristung eine Zuordnung zu einer anderen Tätigkeitsstätte, stellt 

letztere keine erste Tätigkeitsstätte mehr dar, weshalb ab diesem 

Zeitpunkt wieder die Dienstreisegrundsätze Anwendung finden.  

 

Falls diese Informationen Ihr Interesse gefunden haben und Sie 

noch Fragen oder Interesse an einer Beratung haben, stehen wir 

Ihnen gerne zur Verfügung. Bitte vereinbaren Sie dann einen Ter-

min oder wenden Sie sich per Fax an uns. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

 

Garagenkosten mindern nicht den 
1 %-Vorteil für Firmenwagen 

Vom Arbeitnehmer selbst getragene nut-

zungsabhängige Kosten für den Firmenwa-

gen sind auf den geldwerten Vorteil nach 

der 1 %-Regelung anzurechnen. Gleiches 

gilt für ein Nutzungsentgelt. Das Finanz-

gericht Münster hat jedoch festgestellt, 

dass nutzungsabhängige Kosten nur solche 

sind, die für den Arbeitnehmer notwendig 

sind, um das Fahrzeug nutzen zu dürfen. 

Die anteiligen Kosten für die heimische 

Garage können daher nicht auf den Nut-

zungsvorteil angerechnet werden, wenn 

der Dienstwagen ohne ausdrückliche Ver-

pflichtung durch den Arbeitgeber in der 

Garage geparkt wird. 

 

Kindergeldanspruch während 
einer weiterführenden Ausbildung 

Haben volljährige Kinder bereits einen 

ersten Abschluss in einer geregelten Be-

rufsausbildung, besteht der Kindergeldan-

spruch während einer darauf aufbauenden 

Ausbildung nur dann weiter, wenn diese 

noch Teil einer einheitlichen Erstausbil-

dung ist und die Ausbildung die haupt-

sächliche Tätigkeit bildet. Eine berufsbe-

gleitende Weiterbildung, bei der bereits 

der Beruf im Vordergrund steht, erfüllt 

diese Voraussetzung nicht, auch wenn ei-

ne Berufstätigkeit Abschlussvoraussetzung 

für diesen zweiten Ausbildungsabschnitt 

ist. Der Bundesfinanzhof hat jedoch eine 

Dienstanweisung der Familienkasse ver-

worfen, nach der eine einheitliche Erst-

ausbildung nur vorliegt, wenn die Ab-

sichtserklärung zur Fortführung der Aus-

bildung spätestens im Folgemonat nach 

Abschluss des vorangegangenen Ausbil-

dungsabschnitts vorgelegt wird. 

 

 


